
Entgeltordnung 
-gültig ab 01.08.2012- 

 

in Kindertagesstätten der Gemeinde Fassberg 

 

 

 

A.) Kindergärten 

 

1.) Das monatlich zu zahlende Entgelt für Regelleistungen beträgt:        01.08.2012 

 

 -Vormittagsgruppe (08.00-12.00 bzw. 07.45-11.45)   96,00 € 

 

 - Nachmittagsgruppe (13.00-17.00)     96,00 € 

 

 Der Beitrag ermäßigt sich für das 
 

 1. Geschwisterkind auf  (75%)      72,00 € 

 2. Geschwisterkind auf  (40 %)      38,00 € 

 weitere Geschwisterkinder sind beitragfrei 

 

 Die Geschwisterermäßigung gilt für alle Kindertagesstätten in der 

 Gemeinde Fassberg. 

 

 

 - Ganztagsgruppe (08.00 – 17.00)      216,00 € 

 

 Der Beitrag ermäßigt sich für das 

 

 1. Geschwisterkind auf (75 %)      162,00 € 

 2. Geschwisterkind auf (40 %)         86,00 € 

 weitere Geschwisterkinder sind beitragfrei 

 

 Die Geschwisterermäßigung gilt für alle Kindertagesstätten in der 

 Gemeinde Fassberg. 

 

 

2.) Für die angebotenen und vereinbarten Sonderleistungen werden monatlich folgende  

     Entgelte festgesetzt: 

 

 Regelmäßige längere Betreuungszeit (je Stunde)       24,00 € 

 

 

 

Essensgeld für Mittagessen nach Aufwand 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

B.) Kinderkrippen 

 

1.) Das monatlich zu zahlende Entgelt für Regelleistungen beträgt:          01.08.2012 

 

 -Vormittagsgruppe  (08.00-12.00)           104,00 € 

 

 - Ganztagsgruppe (08.00-13.00)          130,00 € 

    (08.00-15.00)            182,00 € 

    (08.00-17.00)         234,00 € 

       

 Der Beitrag ermäßigt sich für das 
 

 1. Geschwisterkind (08.00-12.00) auf (75 %)       78,00 € 

 2. Geschwisterkind (08.00-12.00) auf (40 %)          42,00 € 

 weitere Geschwisterkinder sind beitragfrei 

 

 Der Beitrag ermäßigt sich für das 
 

 1. Geschwisterkind (08.00-17.00) auf (75 %)     175,50 € 

 2. Geschwisterkind (08.00-17.00) auf (40 %)       94,00 € 

 weitere Geschwisterkinder sind beitragfrei 

 

 

 Die Geschwisterermäßigung gilt für alle Kindertagesstätten in der 

 Gemeinde Fassberg. 

 

 

  

2.) Für die angebotenen und vereinbarten Sonderleistungen werden monatlich folgende  

     Entgelte festgesetzt: 

 

 Regelmäßige längere Betreuungszeit (je Stunde)        26,00 € 

 

 

 

 

Essensgeld für Mittagessen nach Aufwand 

 

 

 

Gemeinde Fassberg, Familienbüro, Große Horststraße 40-44, 29328 Faßberg 

www.fassberg.de 

 

http://www.fassberg.de/

